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  Ausgaben 
Die Mittel sind übertragbar. 
Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-
fähig. 
Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri-
ums für Finanzen bis zur Höhe von Einsparungen 
bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 und Kap. 0608 Tit.Gr. 69 
zulässig. 
Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran-
schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. 
Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi-
tionen dürfen 
- bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit 
Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - und für 
Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - 
bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit 
Einwilligung des Ministeriums für Finanzen - selbst 
erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen 
innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. 
Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung 
des Ministeriums für Finanzen. 
Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe-
trieb unentgeltlich überlassen. 

    

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)     
682 01 019 Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverar-

beitung 
Vgl. Ü 1 A 

99.692.625,00 
94.400.000,00 

- 
- 

99.692.625,00 
94.400.000,00 

5.292.625,00 
- 

  Umsetzung 32.625,00 EUR von 0602.53569     
  Umschichtung 5.260.000,00 EUR von 

0608.53469 
    

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

99.692.625,00 
94.400.000,00 

- 
- 

99.692.625,00 
94.400.000,00 

5.292.625,00 
- 

  Ausgaben für Investitionen     
891 01 019 Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für 

Datenverarbeitung 
Zuweisung von                            EUR 
Kap. 1212 Tit. 359 01    5.600.000,00 
Kap. 1212 Tit. 359 09       120.000,00 

12.110.000,00 
6.390.000,00 

- 
- 

12.110.000,00 
6.390.000,00 

5.720.000,00 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 12.110.000,00 
6.390.000,00 

- 
- 

12.110.000,00 
6.390.000,00 

5.720.000,00 
- 

  Gesamtausgaben 111.802.625,00 
100.790.000,00 

- 
- 

111.802.625,00 
100.790.000,00 

11.012.625,00 
- 

  Abschluss     
  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 99.692.625,00 

94.400.000,00 
- 
- 

99.692.625,00 
94.400.000,00 

5.292.625,00 
- 

  Ausgaben für Investitionen 12.110.000,00 
6.390.000,00 

- 
- 

12.110.000,00 
6.390.000,00 

5.720.000,00 
- 

  Gesamtausgaben 111.802.625,00 
100.790.000,00 

- 
- 

111.802.625,00 
100.790.000,00 

11.012.625,00 
- 

  Zuschuss 111.802.625,00 
100.790.000,00 

- 
- 

111.802.625,00 
100.790.000,00 

11.012.625,00 
- 

       

 


